
 
 

Heute, Sonntag den 22. März ……….. 

 

Johannes Strohm, zwei und dreißig Jahre alt- Weber, geboren und wohnhaft zu Ober-Sulzen, in der Königlich 

Bayerischen Rheinpfalz, großjähriger Sohn von Barbara Strohm, acht und fünfzig Jahre alt, §.) Ausstreichung 

von zwei ohne Gewerbe ledig, zu Ober-Silhen wohn. schaft, und  

 



Maria Ellenberger, dreißig Jahre alt, ohne Gewerbe, in Ibersheim wohnhaft, großjährige Tohter von Jakob 

Ellenberger, sieben und fünfzig Jahre alt, bei Lebzeiten [1790+57=1847 gest.], Schneidermeister, in Ibersheim 

wohnhaft, 2) Elisabetha Ellenberger, geborne Neff, zwei und sechszig Jahre alt, ohne Gewerbe, in Ibersheim 

wohnhaft miteinander ein Ehebündniß einzugehen Willens sind. Von dieser Eheverkündigung wurde, nachdem 

sie mit lauter vernehmlicher Stimme vorgetragen. worden war, ein Auszug an der Hauptthüre des 

Gemeindehauses angeheftet und über alles dieses gegenwärtiger Akt aufgenommen. der Civilstandsbeamte, 

 

No. 4. Heute Sonntag der neun und zwanzigsten März des Jahres aftzehnhundert drei und sechzig, habe ich 

Abraham Stauffer zweiter, Bürgermeister und Civilstandsbeamte der Gemeinde Ibersheim, 

Friedensgerichtsbezirk Osthofen, mich um elf  Uhr des mittags an die Hauptthüre des Gemeindehauses dahier 

begeben und zum zweiten Male ausgerufen und verkündigt, daß  

 

I. Johannes Strohm, zwei und dreisig Jahre alt, Weber, geboren und wohnhaft zu Ober-Sülzen, in der 

Königlich bayerischen Rheinpfalz, großjähriger Son von Barbara Strohm, acht und fünfzig Jahre 

alt, ohne Gewerbe, ledig, zu Ober-Sülzen wohnhaft,  

II. Maria Ellenberger, dreisig Jahre alt, ohne Gewerbe, in Ibersheim wohnhaft 

 

großjährige Tochter von  

1) Jakob Ellenberger, sieben und fünfzig Jahre alt, bei Lebzeiten [1790+57 = 1847 gestorben], 

Schneidermeister, in Ibersheim wohnhaft 

2) Elisabetha Ellenberger, geborne Neff, zwei und sechzig Jahre alt ohne Gewerbe, in Ibersheim 

wohnhaft,  

 

miteinander ein Ehebündniß einzugehen Willens sind. Von dieser Eheverkündigung wurde, nachdem sie mit 

lauter vernehmlicher Stimme vorgetragen worden war, ein Auszug an der Hauptthüre des Gemeindehauses 

angeheftet und über alles dieses gegenwärtiger Att aufgenommen. der Civilstandsbeamte, stauffen | 


